
Aktuell

Herzliche Gratulation
An der Entrada (Vorausscheidung) 
zum Schweizer Jugendmusik- 
wettbewerb haben Jonas Asche 
(Gitarre, Lehrperson Irene Reute-
mann) und Anneluise Keiser 
(Trompete, Lehrperson Heinz  
della Torre) einen ersten Preis 
erspielt. Dieser Preis berechtigt 
zur Teilnahme am schweizerischen 
Final im Mai. Julian Hofer erspielte 
sich einen 2. Preis (Klavier, 
Lehrperson Adrienne Haag-Soos). 
Der Gemeinderat gratuliert ganz 
herzlich. 

Auslandhilfe 2019
Der Gemeinderat hat dem  
Schweizerischen Roten Kreuz im 
Rahmen des Nothilfe-Appells für 
die Menschen in Mosambik, 
Zimbabwe, Malawi einen Beitrag 
von CHF 20 000.— ausgerichtet. 
Diese benötigen dringend Hilfe 
und Unterstützung, da der Zyklon 
Idai weite Landesteile über-
schwemmt und die Städte zerstört 
hat.

Prämienverbilligung
Prämienverbilligungen sind keine 
Almosen, sondern staatliche und 
kantonale Finanzierungshilfen für 
Versicherte, die in bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen 
leben.

Wer hat Anspruch auf Prämien-
verbilligung im Kanton Zug?

Alle Personen, die am 1. Januar 
2019

 − ihren steuerrechtlichen Wohnsitz 
im Kanton Zug hatten und

 − bei einer vom Bund anerkannten 
Krankenkasse obligatorisch 
krankenversichert sind und

 − die wirtschaftlichen Anspruchs-
voraussetzungen erfüllen oder

 − Bezüger von Sozialleistungen 
sind.

Wie wird die Prämienverbilligung 
beantragt?

Die Prämienverbilligung wird mit 
dem entsprechenden Antragsfor-
mular angemeldet. Falls Sie kein 
Formular erhalten haben, können 
Sie dieses am Schalter des 
Gemeindebüros beziehen (oder im 
Internet unter www.akzug.ch).

 − Dem Gesuch müssen alle 
Kopien der am 1. Januar 2019 
gültigen Versicherungspoli-
cen nach KVG (Grundversiche-
rung) beigelegt werden.

 − Die Formulare müssen bis 
spätestens 30. April 2019 
beim Gemeindebüro, Rathaus-
strasse 6, Postfach, 6341 Baar, 
eingereicht werden.

Der Anspruch auf Prämienverbilli-
gung wird den Versicherten im 
Verlauf des Jahres mit einer 
Verfügung durch die Ausgleichs-
kasse Zug mitgeteilt. Weitere 
Informationen finden Sie auch 
unter www.akzug.ch.

Baubewilligung
Tobler & Fuchs AG, Hartenfels-
strasse 71, Ebikon: Wasserleitung 
Bannäbni – Zimbel auf GS Nrn. 
1486, 1488, 2201 und 2202, 
Koordinaten 2 681 011/1 228 346, 
Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen
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Baugespanne
Im Erdgeschoss, Rathausstrasse 6, Baar, liegen folgende Baupläne zur Einsicht auf:

Hanspeter und Susanne Strebel, Aberenrain 7, 6340 Baar, Ersatz Wintergarten 
beim Gebäude Assek.Nr. 824a auf GS Nr. 2140, Aberenrain 7, Auflage ab 5. April 2019; 
Einsprachefrist bis 24. April 2019. 

Andreas und Rebekka Pally, Zugerbergstrasse 20, 6319 Allenwinden, Umge-
bungsgestaltung auf GS Nr. 1107, Zugerbergstrasse 20, Auflage ab 12. April 2019; Ein-
sprachefrist bis 1. Mai 2019.

Die Profile sind erstellt. Einsprachen sind gemäss § 45 des kantonalen Planungs- und 
Baugesetzes mit Antrag und Begründung beim Gemeinderat Baar einzureichen.

Arnold Niederberger, Gulmstrasse 38, 6315 Oberägeri, Zusätzlicher Parkplatz 
beim Gebäude Assek.Nr. 1678a auf GS Nr. 27, Mühlegasse 39a, Auflage ab 12. April 
2019; Einsprachefrist bis 1. Mai 2019.

Alfred Müller AG, Neuhofstrasse 10, 6340 Baar, als Projektverfasser, Neues Farb-
konzept bei den Gebäuden Assek.Nrn. 2390a und 2391 auf GS Nrn. 3403 und 3404, 
Rigistrasse 186 und 188, Auflage ab 12. April 2019; Einsprachefrist bis 1. Mai 2019.

Michael Armin Hotz, Industriestrasse 5, 6312 Steinhausen, Projektverfasser  
Vonplon Architektur AG, Büelmattweg 4, 6340 Baar, Zusätzlicher Parkplatz beim Einfa-
milienhaus mit Einliegerwohnung auf GS Nr. 4085, Früeberg 28, gemäss Bebauungsplan 
Früeberg, als Projektänderung, Auflage ab 5. April 2019; Einsprachefrist bis 24. April 2019.

Einsprachen sind gemäss § 45 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes mit Antrag und  
Begründung beim Gemeinderat Baar einzureichen.

Feuerwehrübungen
Aufgebot zu Übungen:
Mittwoch 10.04.2019 19.30 Uhr Löschzug Dorf
Mittwoch 10.04.2019 19.30 Uhr Elektrodienst
Freitag  12.04.2019 19.30 Uhr Löschzug Allenwinden

Entschuldigungen sind bis spätestens zum Beginn der Übung an den Verantwortlichen zu 
richten. Im Weiteren gilt die entsprechende Weisung des Kommandos.
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DomiGym in Baar
Turnen in den eigenen vier Wänden 

Möchten Sie Ihre Beweglichkeit und Standfestigkeit verbessern und bevor-
zugen aufgrund Ihres Gesundheitszustandes ein Training in den eigenen vier 
Wänden? Dann ist DomiGym genau das Richtige für Sie! Eine ausgebildete 
Leiterin turnt regelmässig mit Ihnen. Die Übungen werden dabei auf Ihre Situ-
ation und Wünsche angepasst.

Haben Sie Partner/innen und Nachbar/innen, die gerne mitturnen möchten? 
Gruppen von 2 bis 4 Personen sind herzlich willkommen. Zusammen macht 
das Training mehr Freude!

Zeit: einmal pro Woche 

Kurskosten:  CHF 15.00 pro Lektion im 10er-Abo 
Pro Lektion wird ein Feld entwertet. 
Schnupperlektion gratis

Mit:   Kateryna Guist, Erwachsenensportleiterin BASPO und 
ehrenamtlichen Bewegungscoaches

Information und Anmeldung bei:

Pro Senectute Kanton Zug, Ägeristrasse 52, 6300 Zug  
Tel. 041 727 50 50, info@zg.pro-senectute.ch 

Ein Angebot von Pro Senectute Kanton Zug im Auftrag Ihrer Wohngemeinde.

Baar, 10. April 2019
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Bibliothek geschlossen
Die Bibliothek bleibt am Dienstagmorgen, 23. April 2019, wegen interner 
Weiterbildung geschlossen. Am Nachmittag sind wir ab 14.00 Uhr wieder für 
Sie da.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
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Ideenwettbewerb Energiestadt 
«Baar bricht auf!»

Haben Sie eine Idee, wie auf dem Gemeindegebiet von Baar Energie gespart wer-
den kann oder wie Öl, Gas und Atomstrom mit erneuerbaren Energieträgern ersetzt 
werden könnten? Die Energiestadt Baar will in den nächsten Jahren ein «Leucht-
turmprojekt», also ein Projekt mit grosser Ausstrahlung umsetzen und möchte dazu 
die Kreativität der Baarer Bevölkerung aktivieren.

Machen Sie mit und teilen Sie uns Ihre Idee, z. B. als Text, Zeichnung, Collage oder 
Videoproduktion mit. Die Jury prämiert die besten drei Ideen aus den Kategorien 
Ü16 und U16.

Weitere Informationen und die Eingabetalons finden Sie im Gemeindehaus und auf 
der Webseite der Energiestadt auf www.baar.ch. Eingabeschluss ist der 20. Mai 
2019.
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Baar ist eine attraktive und prosperierende Zuger Gemeinde mit über 24 000 
Einwohnern und 23 000 Arbeitsplätzen. In der Abteilung Planung / Bau ist die 
Dienststelle Energie / Umwelt neu zu besetzen. Wir suchen per 1. Juni 2019 
oder nach Vereinbarung eine

Fachperson Energie / Umwelt
Arbeitspensum 50%

Innerhalb der Abteilung Planung / Bau sind Sie namentlich verantwortlich für:
 – den Vollzug der Energie-, Natur- und Umweltschutzgesetzgebung auf 
kommunaler Ebene

 – das Label Energiestadt inkl. die Erarbeitung und Umsetzung  
entsprechender Massnahmen

 – die Verwaltung des Energieförderprogramms
 – den Landschafts- und kommunalen Naturschutz
 – die Beratung der Bevölkerung, des Gemeinderates, der Kommissionen 
und der Verwaltung in umweltrelevanten Bereichen  
(Anlauf- und Koordinationsstelle)

 – das Sekretariat der Energiefachkommission

Ihr Profil
 – Ausbildung im Energie- und Umweltbereich auf Hochschul- oder  
Fachhochschulniveau oder gleichwertige Ausbildung und Erfahrung

 – Erfahrung in der Anwendung des Umweltrechts und der Arbeit in  
Verwaltungen sind von Vorteil

 – Hohe Organisationskompetenz 
 – Teamfähige, kommunikative und selbstständig arbeitende Persönlichkeit 
mit Überzeugungskraft

 – Gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift
 – Gute PC-Kenntnisse

Wir bieten Ihnen eine äusserst vielseitige, verantwortungsvolle und selbst-
ständige Tätigkeit, moderne Infrastruktur sowie fortschrittliche Anstellungs-
bedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Wenn Sie mehr über diese interessante Stelle wissen möchten, gibt Ihnen 
Sandro Lang, Abteilungsleiter Planung / Bau, Tel. 041 769 04 10, gerne Aus-
kunft. Ihre vollständige Bewerbung mit Foto senden Sie bis 27. April 2019 an 
die Einwohnergemeinde Baar, Personaldienst, Postfach, 6341 Baar.
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Beiträge an Vereine zur Jugendförderung  
im Sport- und Kulturbereich

Die Einwohnergemeinde Baar richtet auch dieses Jahr zweckgebundene  
Jugendförderungsbeiträge an Baarer Vereine aus. 

Für aktive jugendliche Vereinsmitglieder im Alter von 6 bis 20 Jahren wird ein 
Pro-Kopf-Beitrag ausbezahlt. Damit ein Beitrag ausgerichtet werden kann, müs-
sen im Wesentlichen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

 − Der Verein muss die Anforderungen gemäss Art. 2 des Reglements über die 
Vereinsförderung einhalten.

 − Das Angebot ist auf Kontinuität ausgerichtet und findet in der Regel wöchent-
lich statt (ausser in den Schulferien).

 − Es steht eine qualifizierte Leitungsperson zur Verfügung.
 − Es wird eine separate Rechnung über das Angebot im Jugendbereich geführt.
 − Die Beiträge werden ausschliesslich für die Jugendarbeit eingesetzt (Leitung, 

Lager, Aus- und Weiterbildung usw.).

Die detaillierten Voraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Reglement über die 
Vereinsförderung, den Richtlinien über die Jugendförderung in Sportvereinen und 
den Richtlinien über die Vereinsförderung im Kulturbereich. Alle Erlasse sind auf 
www.baar.ch unter Gesetze/Reglemente aufgeschaltet.

Die Vereine werden gebeten, bis am 15. April 2019 ihre vollständigen Gesuchs-
unterlagen einzureichen, bestehend aus:

 − Beschreibung des Angebotes
 − Liste aller beitragsberechtigten Jugendlichen  

(Name, Wohnsitz und Geburtsdatum) mit Stichtag 31. März 2019
 − Liste aller Leitungspersonen  

(Name, Ausbildung, Pensum) mit Stichtag 31. März 2019
 − Organisation (Gruppengrösse pro Leitungsperson, Administration usw.)  

mit Stichtag 31. März 2019
 − Letzte Erfolgsrechnung und Bilanz vom Verein mit dem darin getrennt  

aufgeführten Jugendbereich
 − Allfällige weitere Belege

Die Unterlagen senden Sie bitte an: 
Sportbereich:   Einwohnergemeinde Baar, Liegenschaften / Sport, Postfach,  

Rathausstrasse 6, 6341 Baar. 

Kulturbereich:  Einwohnergemeinde Baar, Kulturbeauftragte, Postfach,  
Rathausstrasse 6, 6341 Baar. 

Nach Prüfung des Gesuchs erhalten Sie schriftlichen Bescheid.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Sportbereich: Tel. 041 769 05 21, thomas.buerge@baar.ch 
Kulturbereich: Tel. 041 769 01 25, claudia.emmenegger@baar.ch


